
und Verwaltung haben sie entsprechend der Größe 
ihrer Anteile zu tragen. Jeder Miteigentümer kann 
zwar über seinen Anteil selbständig verfügen, eine 
Verfügung über das gesamte Objekt ist jedoch nur 
gemeinschaftlich möglich. Will ein Miteigentümer 
seinen Anteil verkaufen, steht den übrigen Miteigen
tümern ein ? Vorkaufsrecht zu. Erst nach ihrem 
Verzicht kann ein Dritter den Anteil erwerben. Die 
Aufhebung der Eigentumsgemeinschaft kann von je
dem Miteigentümer verlangt werden, wenn der Zeit
punkt berechtigten Interessen der anderen Miteigen
tümer nicht widerspricht. Die Art der Teilung soll 
zwischen den Miteigentümern vereinbart werden. 
Kann keine Einigung erzielt werden, sind die Objek
te des Miteigentums zu veräußern, der Erlös ist ent
sprechend den Anteilen zu teilen.
Gesamteigentum ist ein den Eigentümern nur ge
meinsam zustehendes Eigentum. Inhaber des Eigen
tumsrechts ist hier die Gemeinschaft der Eigentü
mer, selbständige eigentumsrechtliche Anteile be
stehen nicht. Gesamteigentum kann nur in den durch 
Rechtsvorschriften festgelegten Formen bestehen. 
Es wird gebildet, um die Eigentümer stärker anein
ander zu binden. Das ist vor allem erforderlich, wenn 
mit den Eigentumsobjekten gemeinschaftliche 
Zwecke verfolgt werden, z. B. bei Garagengemein
schaften. Wegen der Verschiedenartigkeit der 
Zweckbindung gibt es keine einheitlichen Regelun
gen des Gesamteigentums. Im ZGB ist das Gesamt
eigentum von Mietergemeinschaften (§ 118), von / 
Gemeinschaften von Bürgern (§§266ff.) sowie der 
Erbengemeinschaft (§ 400) geregelt (vgl. die jeweili
gen Stichwörter). Für das g. E. der Ehegatten gelten 
die Vorschriften des FGB (§§ 13-16 und 39-41).

gemeinschaftliches Testament - von Ehegatten ge
meinsam errichtetes Testament, in dem diese sich ge
genseitig als Erben einsetzen (§§388ff. ZGB). Das 
g.T. muß entweder (als / eigenhändiges Testa
ment) von einem Ehegatten mit der Hand geschrie
ben und von beiden unterschrieben sein oder ( als / 
notarielles Testament) von beiden gemeinsam vor 
dem Notar erklärt werden (§391 ZGB). Es ist im 
g. T. nicht möglich, neben dem überlebenden Part
ner weitere Personen (z. B. ein Kind) als Erben des 
zuerst versterbenden Partners einzusetzen. Die Ehe
gatten können im g. T. jedoch bestimmen, wer nach 
dem Tod des zuletzt versterbenden Partners erben 
soll (Schlußerben). Im übrigen können sie wie in je
dem anderen / Testament Vermächtnisse zuwen
den, Auflagen erteilen, Teilungsanordnungen tref
fen und einen Testamentsvollstrecker bestimmen. 
Die Form des g. T. ermöglicht es dem überlebenden 
Ehegatten, frei und vollständig über den / Nachlaß 
seines Partners zu verfügen. Sind Schlußerben einge
setzt, erhalten sie erst nach dem Tod beider Ehegat
ten den dann vorhandenen Nachlaß. An eine solche 
Festlegung im g. T. ist der überlebende Ehegatte ge
bunden, wenn nicht ausdrücklich bestimmt worden 
ist, daß er auch abweichende letztwillige Verfügun
gen treffen, z. B. statt der Kinder eine andere Person 
als Erben einsetzen darf (§ 390 ZGB). Jeder Ehegat
te kann darauf vertrauen, daß der Partner an seine
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Erklärung gebunden bleibt. Grundlage des g.T. ist 
die Ehe; Lebenskameraden können kein g.T. er
richten, und ein g. T. von Ehegatten verliert mit der 
Ehescheidung seine Wirksamkeit. Die Ehegatten ge
meinsam können ein g.T. wie ein sonstiges eigen
händiges oder notarielles Testament jederzeit än
dern oder widerrufen. Zu Lebzeiten der Ehegatten 
kann auch jeder Partner einzeln widerrufen, aller
dings nur durch beurkundete Erklärung gegenüber 
dem Staatlichen Notariat; diese wird dem anderen 
zugestellt und macht auch dessen Erklärung im g. T. 
unwirksam. Nach dem Tod eines Ehegatten kann der 
andere nur dann vor dem Staatlichen Notariat wider
rufen, wenn er - innerhalb der dafür vorgeschriebe
nen Frist - gleichzeitig die testamentarische / Erb
schaft ausschlägt; ihm wird dann nur der / Pflicht
teil zugebilligt (§ 392 ZGB). Nach Annahme der Erb
schaft kann sich der Überlebende von den im g. T. 
getroffenen Anordnungen nur lösen, wenn er dies 
gegenüber dem Staatlichen Notariat erklärt und alles 
das aus dem Nachlaß seines Ehepartners an die 
Schlußerben herausgibt, was den Anteil übersteigt, 
den er bei / gesetzlicher Erbfolge (also wenn es kein 
wirksames g. T. gäbe) erhalten hätte. Diese Heraus
gabepflicht entfällt, wenn die Schlußerben ausdrück
lich darauf verzichten (§393 ZGB). Nach einer sol
chen wirksamen Aufhebung des g.T. und ebenso 
nach einem wirksamen Widerruf kann der überle
bende Ehegatte für den Fall seines Todes ein neues 
Testament errichten (z. B. einen neuen Ehepartner 
als Erben einsetzen). Vom g.T. wird häufig Ge
brauch gemacht, weil damit der oft auf den Nachlaß 
am meisten angewiesene Ehegatte zunächst nichts 
mit den Kindern zu teilen hat, die in der Regel wirt
schaftlich selbständig sind.

Gemeinschaftseinrichtung - auf Wohngrundstücken 
bestehende Einrichtung, die jedem Mieter und sei
nen Angehörigen zur Nutzung zur Verfügung steht. 
Das Recht, die G. des Wohnhauses zu nutzen, erlan
gen der Mieter und die zu seinem Haushalt gehören
den Personen mit Abschluß des Mietvertrages (§ 105 
ZGB). Zu den G. zählen z. B. Boden, Wäschetrok- 
kenplatz, Waschküche, Treppen, Flure, Höfe und 
Spielplätze. G. unterscheiden sich von Nebenräu
men der Wohnung unter anderem dadurch, daß das 
Recht zu ihrer Benutzung weder in der / Wohn- 
raumzuweisung noch im / Mietvertrag ausgewiesen 
werden muß. Art und Umfang der Benutzung von G. 
werden meist in der / Hausordnung festgelegt, sie 
richten sich nach den jeweiligen örtlichen Bedingun
gen sowie nach der Anzahl der Bewohner des 
Grundstücks. Bei der Nutzung der G. haben die 
Hausbewohner aufeinander Rücksicht zu nehmen 
(§105 Abs. 2 ZGB).

Genehmigung / Erlaubnis / Zustimmung

Generalstaatsanwalt der DDR-Leiter der / Staats
anwaltschaft, der dafür verantwortlich ist, daß die
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